
Erscheint jeden Freitag.

Pränumerationspreis viertel-

ährlich 60 Rpf., durch die

Post bezogen 75 Rpf.

 

Jnferate werden bisDonners

tag Mittag in der Expeditirn

angenommen und kostet die ge-

spaltene Zeile 10 'Rpf.

Redakteur: Königl. Kreissekretair Runda .

Druck und Verlag Von A. Ludwig in Oels.
 
 

Jlie' 2S. Oels, den 12. Juli 1878. 16. Jahrg

Amtlikher Theil.
A. Bekanntmachungen des Königlichen Landraths-Amts.

Nr. 213, Oels, den 9. Juli 1878.

Die Sammlung der ,,Wilhclms-Spende«
betreffend. «

Nach einer Mittheilung des geschäftsführenden
Ausschusses des Comite’s für die ,,Wilhelms-Spende«
sind den Ortsbehörden des Kreises directe Zuschristen,
den obigen Gegenstand betreffend, zugefertigt warben.

Die Herren Guts- und Gemeindevorsteher er-
suche ich, sich die Sammlung der ,,Wilhelms-Spende«
recht angelegen sein zu lassen, zu diesem Zwecke den
ihnen übersandten Aufruf (überschrieben: »Zur Wil-
helmssSpende«) an dem Schulhause oder einem sonst
geeigneten Orte anheften zu lassen und am 20., 21.,
22. Juli cr. nach vorgängiger ortsüblicher Bekannt-
machung die Sammelbogen in einem passenden Lo-
kale auszulegen. Jeder Zeichner kann seinen Namen,
Stand oder Beruf selbst eintragen. Am 23. Juli cr.
find die Sammelbogen abzuschließen , aufzurechnen
und an den geschäftsführenden Ausschuß für die Wil-
helms-Spende, Berlin —- Rathhaus "-— abzusenden.
Die gesammelten Gelder sind gleichzeitig dem Bank-
hause von E. Heimann in Breslau mittelst Post-
anweisung unter der Bezeichnung: Wilhelms-Spende
aus (der Gemeinde, dem Gutsbezirks N. N. zu über-
mitteln.

Schließlich bemerke ich noch, daß auf die genaue
Führung der Sammelbogen und deren rasche Ein-
fendung an den oben gedachten Ausschuß besonders
Werth gelegt wird.

Nr. 214. Berslin, den l4. Juni 1878.
Der § 55 des Strafgesetzbuches, wonach Kinder

vor vollendeten zwölften-r Lebensjahre strafrechtlich
nicht verfolgt werden dürfen, ist durch das Reichsgesetz
vom 26. Februar 1876 dahin ergänzt worden, daß
gegen Kinder, welche das sechste, aber noch nicht das
zwölfte Lebensjahr vollendet haben, nach Maßgabe der

 

landesgesetzlichen Vorschriften die« zur Besserung und
Beaufsichtigung geeigneten Maßregeln getroffen wer-
den können. In Folge dessen ist das in Nummer 15
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der Gesetzsammlung publicirte Gesetz vom 13. März
dieses Jahres, betreffend die Unterbringung verwahr-
loster Kinder, ergangen, welches am l. October d. J.
in Kraft tritt. Zur Ausführung desselben kann ich
die Mitwirkung der Behörden meines Ressorts nicht
dringend genug in Anspruch nehmen und bemerke in
dieser Beziehung Folgendes, indem ich zunächst auf
die Obliegenheiten hinweise, welche den Organen der
Verwaltung durch das Gesetz ausdrücklich übertragen
sind.

Das Gesetz vom 13. März d. J. giebt die Er-
mächtigung, Kinder des vorerwähnten Alters, welche
eine strafbare Handlung begangen haben und im Zu-
stande der Verwahrlosung sich befinden, durch Unter-
bringnng in einer geeigneten Familie oder in einer
Erziehungss oder Vesserungsanstalt vor dem morali-
schen Untergange zu bewahren.

Die Entscheidung darüber, ob die Nothwendigkeit
einer solchen Zwangserziehung vorhanden ist, hängt
nach § l des Gesetzes davon ab, ob »die Unterbrim
gung mit Rücksicht auf die Beschaffenheit der straf-
baren Handlung, auf die Persönlichkeit der Eltern
oder sonstigen Erzieher des Kindes und auf dessen
übrige Lebensverhältnisse zur Verhütung weiterer
sittlicher Verwahrlosung erforderlich ist.« Eine Be-
schränkung auf Verbrechen und Vergehen findet
nicht statt; das Gesetz setzt nur eine strasbare Hand-
lung voraus, es kann also auch nur bei Ueber-
tretungen, und selbst wenn diese nur eine
Polizeiverordnung betreffen, zur Anwendung gebracht
werden. Die Begehung einer strafbaren Handlung
allein reicht aber in keinem Falle zur Anwendbarkeit
des Gesetzes hin; die Unterbringung zur Zwangs-
erziehung darf vielmehr, wie die Ueberschrift des Ge-
setzes-und die Fassung des § I ergeben, nur statt-
finden, wenn das Kind, um dessen Unterbringung es
sich handelt, verwahrlost ist und wenn die Ver-
hältnisse, in denen es lebt, das obrigleitliche Ein-
schreiten zur Verhütung weiterer sittlicher Verwahr-
losung erforderlich machen.

Die Bestimmung darüber, ab die Voraussetzungen
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des § l im Einzelfalle vorhanden sind und ob die
Unterbringung siattzusinden hat, ist durch § 2 bem
Vormundschastsgerichte, die Unterbringung selbst den
in § 7 bezeichneten Provinzials und KommunalsVers
bänden übertragen. Sie Gemeinde- und Polizeibehörden
sind hierbei durch das Gesetz selbst zur Mitwirkung
berufen, indem ihnen das Recht beigelegt ist, die
Unterbringung zu beantragen, vor der Entscheidung
durch das Vormundschaftsgericht gehört zu werden
und gegen dessen Beschluß Beschwerde zu erheben
(§§ 3 unb 4).

Sie Vormundschastsgerichte sind zwar befugt, von
Amtswegen einzuschreiten; sie sind aber häufig nicht
in der Sage, von den Fällen, wo eine Unterbringung
im Sinne des Gesetzes erforderlich wird, Kenntniß
zu erhalten. Die Wirksamkeit und der Erfolg des
Gesetzes wird also wesentlich davon abhängen, daß
die mit den Lokal- und Provinzialverhältnissen ver-
trauten Gemeindevorsiände und Polizeibehörden nicht
unterlassen, in den geeigneten Fällen bei dem Vor-
mundfchaftsgerichte auf Einleitung der Zwangserziehung
anzutragen.

Jch darf erwarten, daß die Lokalbehörden die
ihnen gebotene Gelegenheit, der vielbeklagten Ver-
wilderung der heranwachsenden Jugend entgegenzu-
wirken, mit vollem Ernste und ohne Nebenrücksichten
benutzen werden. Wo dies wider Erwarten nicht ge-
schehen sollte, namentlich auch dann, wenn einzelne
Gemeindebehörden das Gesetz mißbrauchen sollten, um
sich der Fürsorge für solche Kinder zu entledigen, bei
denen es weniger um die Zwangserziehung als um
die Fürsorge im Sinne der Armenpflege sich handelt,
würde ich genöthigt sein, von der im § 3 alin. 2
des Gesetzes vorbehaltenen Befugniß zur Ernennung
eines besonderen Vertreters der Staatsregierung für
diesen Zweig der Verwaltung Gebrauch zu machen-
und sehe eventuell bezüglichen Anträgen der König-
lichen Regierung entgegen.

Der § 6 des Gesetzes ordnet an, daß die Vor-
mundfchaftsgerichte ihre auf Unterbringung verwahr-
losier Kinder gerichteten Beschlüsse durch Vermittelung
der Landräthe bezw. Gemeindevorstände an die
zur Unterbringung verpflichteten Kommunalverbände
einzusenden haben. Diese Anordnung hat den Zweck,
die gedachten Behörden auf dem kürzestem Wege von
den Beschlüssen des Vormundschaftsgerichts in Kennt-
niß zu setzen , ihnen Gelegenheit zu geben, bei der
Weiterbeförderung derselben ihre gutachtliche Aeuße-
rung über die Art der Unterbringung und dergleichen
beizufügen und auf biefe Weise die Organe der Kom-
munalverbände in den Stand zu setzen, die erforders
lichen Maßregeln ohne weitere Rückfragen zu treffen.

Die Verwaltungsbehörden und Beamten dürfen
aber bei der Ausführung des Gesetzes vom 13. März
dieses Jahres nicht lediglich auf die Erfüllung der
vorgedachten, ihnen durch«die §§ 3, 4 unb 6 aus-
drücklich übertragenen Obliegenheiten sich beschränken.
Das Gesetz kann im vollen Umfange nur dann
wirksam werden, wenn die Behörden der Staatsregie-
rung und die Organe der Selbstverwaltung bei seiner

 

 

Ausführung Hand in « Hand gehen und sich gegen-
seitig unterstützen. Zu diesem Behufe werden die
Behörden nicht bloß den Requisitionen der gemäß §7
verpflichteten Kommunalverbände bereitwilligst Folge
zu geben, sondern auch aus eigener Initiative die
Zwecke des Gesetzes zu fördern haben.

Das Gesetz (§ l) hat die Unterbringung ver-
wahrloster Kinderin Familien als die naturgemäße
und zweckmäßigste Art der Erziehung an erster Stelle
vorgeschrieben.

Bei der Ermittelung von Familien, welche be-
reit sind, verwahrloste Kinder aufzunehmen und die
erforderliche Gewähr für eine gedeihliche Erziehung
derselben bieten, werden die Provinzial- und Kommu-
naloerbände die Mitwirkung der Lokalbehörden kaum
entbehren können. Die Letzteren haben bei ihren
Vorschlägen mit der gewissenhaftesten Sorgfalt zu
verfahren, damit nicht der Zweck des Gesetzes durch
unrichtige Auswahl der Pflegeeliern vereitelt werde,
und insbesondere folgende Momente zu beachten, weiche
sich« nach den auf diesem Gebiete gemachten Erfah-
rungen als wichtig ergeben haben. Dahin gehört, daß
die auszuwählenden Familien durchaus unbescholten
seien und in gutem Rufe stehen, daß sie ein gesichertes
Auskommen haben und die Uebernahme von verwahr-
losten Kindern nicht lediglich zu einer Geldspekulation
machen. Personen, welche Armenunterstützung be-
ziehen oder in so dürftigen Verhältnissen leben, daß
fie den ihnen anzuvertrauenden Kindern ein gesundes
Unterkommen und eine gedeihliche Pflege nicht zu
bieten vermögen, werden auszuschließen sein, in der
Regel auch solche, welche Schlafleute halten, welche
zu viel eigene, namentlich kleine Kinder haben oder
deren Wohnung durch ihre Abgelegenheit die Kon-
trole erschwert. Die Verwendung der untergebrachten
Kinder zu häuslichen Arbeiten ist nicht blos zulässig,
sondern auch zweckmäßig, insofern dadurch ihre körper-
liche Entwickeiung oder der Schulbefuch nicht beein-
trächtigt wird. Ein Ausgebot zum Behuf der Unter-
bringung der Kinder an den Mindestfordernden darf
unter keinen Umständen stattfinden.

Das Gesetz hat durch § 12 den in § 7 bezeich-
neten Provinzial- und Kommunalverbänden die Ver-
pflichtung auferlegt, für die Einrichtung öffentlicher
Erziehungs- und Besserungsansialten zu sorgen, »wenn
und soweit es an Gelegenheit fehlt, durch Abkommen
mit geeigneten Familien, Vereinen und Privatansialten
oder bestehenden öffentlichen Anstalten die Unterbrins
gung der verwahrlosien Kinder zu bewirken.« Durch
diese Anordnung ist für alle Fälle Fürsorge getroffen;
bie Behörden werden aber die Aufgabe, welche das
Gesetz ihnen zuweist, nicht als abgethan ansehen dürfen-
wenn die Unterbringung erfolgt ist — eine ebenso
wichtige Aufgabe ist die Fürsorge für die verwahr-
loften Kinder nach beendigter Zwangserziehung und
nach ihrer Entlassung aus der Erziehungsanstalt.
Ohne eine solche Fürsorge würde ein großer Theil
der entlassenen Kinder in die Verwahrlosung zurück-
fallen, vor der sie bewahrt werden sollen, es wird
also keine Entlassung stattfinden dürfen, ohne daß
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auf bie Unterbringung des zu Entlassenden in der
Lehre, im Gesindedienft oder in ähnlichen Verhältnissen,
sowie gleichzeitig auf die Ueberwachung der so unter-
gebrachten Kinder Bedacht genommen wird. Die
Kommunalverbände werden oft nicht in der Lage sein,
dergleichen Unterkommen direkt ermitteln oder die
Führung der Entlassenen überwachen zu können; es
wird die Pflicht der Gemeindebehörden sein, ihnen
hierbei —- unter Mitwirkung der Waisenräthe, sowie
geeigneter Vereine und Privatpersonen -—- hülfreiche
Hand zu leisten. Von besonderer Wichtigkeit ist die
Ueberwachung in den Fällen, wo die Entlassung nach
§ 10 des Gesetzes nur widerruslich, gewissermaßen
auf Probe, erfolgt, wo mithin, wenn die Führung
des entlassenen Zöglings tadelnswerth ist, seine Zu-
rückführung in die Zwangserziehung beschlossen werden
kann. Die Furcht vor der Zurückführung wird, wenn die
Aufsicht eine wachfameift, fehr wesentlich dazu beitragen,
die entlassenen Zöglinge auf dem rechten Wege zu erhalten
und die hierdurch gewährte Garantie wird auch in
weiteren Kreisen die Geneigtheit zur Aufnahme solcher
Zöglinge fördern. Die Verwaltungsbehörden werden
bei schlechter Führung der widerruflich entlassenen
Zöglinge die Zurückführung derselben in die Erziehungss
Anstalt, sowie die event. nach § 10 alinea 5 des Ge-
setzes zulässige Verlängerung der Zwangserziehung
bis zum vollendeten 18. Lebensjahre bei dem betref-
fenden Kommunalverbande von Amtswegen zu bean-
tragen und, wenn die Unterbringung in einer Fami-
lie sich als unwirksam erweist, bei dem betressenden
Provinzialverdande auf Unterbringung in einer Er-
ziehungsanftalt hinzuwirken haben.

Die amtliche Thätigkeit allein wird indessen nicht
hinreichen, um aus dem vorliegendem Gebiete einen
gedeihlichen Erfolg zu sichern.

Soll den verwahrlosten Kindern eine Erziehung
m wahren Sinne des Wortes, ein Ersatz für das
Elternhaus, zu Theil werden, die Unterbringung der
Zöglinge nach erfolgter Entlassung und die Ueber-
wachung der nur probeweise entlassenen Kinder zweck-
entsprechend gehandhabt werben, so bedarf es der
Mitwirkung größerer Kreise. An Personen, die hierzu
bereit und geeignet sind, wird es bei umsichtiger Lei-
tung und Anregung nicht fehlen; es besteht eine große
Zahl von Privatvereinen und Privatanstalten, die
sich die Fürsorge für verwahrlosie Kinder zur Auf-
gabe machen, unb denen schon Tausende solcher Kin-
der ihre Rettung vvr dem physischen und moralischen
Verderben zu» danken haben. Alle diese Vereine und
nach Andere ahnlichen Charakters -—- ich erinnere bei-
sYielswerse an die Vereine zur Fürsorge für entlassene
Strafgcfuugene —- werden bei entsprechender Anre-
gung gewiß gern mitwirken, um das Gesetz vom
13. Marz d. J. zur vollen Wirksamkeit zu bringen
Uzw Ich empfehle deshalb den Behörden, sich bei Aue-
fuhrung desselben auch an den Gemeinsinn und an
die freie Liebesthätigkeit jener Vereine zu wenden.
Jch weise dabei aus die erfreulichen Resultate hin,
welche mit den angedeuteten Mitteln aus einem ver-
wandten Gebiete erzielt worden sind: die Armenpflege

 

 

r ist nirgend besser organisirt als in den Gemeinden,
wo man es verstanden hat, das Interesse des Publi-
kums und die Mitwirkung wohlwollender Privat-
personen sür diesen Zweig der Varwaltung zu ge-
winnen und wo die Thätigkeit der Behörden mit der
Privatwohlthätigkeit Hand in Hand geht.

Schließlich habe ich noch einen Punkt hervor-
zuheben, der für die Ausführung des Gesetzes von
Wichtigkeit werden könnte.

Vereine machen häufig die Erfahrung, daß die
ihnen anvertrauten verwahrlosten Kinder, sobald sie
verdienen können, Seitens ihrer Eltern zurückgefor-
dert werden und daß dann alle Mühen der nur halb
vollendeten Erziehung vergeblich gewesen sind. Wenn
in solchen Fällen die Unterbringung nur auf Grund
eines freiwilligen Uebereinkommens oder mit still-
schweigende-r Genehmigung der Eltern erfolgt war,
so darf denselben die Rückgabe ihrer Kinder nicht ver-
sagt werden, wohl aber, wenn das Vormundschafts-
gericht die Unterbringung durch förmlichen Beschluß
nach Maßgabe des Gesetzes (§ 3) für erforderlich er-
klärt hat. Sind daher die thatsächlichen Voraus-
setzungen für eine solche Beschlußfassung vorhanden-
so wird dieselbe herbeizuführen sein, damit die Ver-
eine später gegen die Anforderungen unverständiger
Eltern gesichert find.

Die Königliche Regierung wolle hiernach die nach-
geordneteu Behörden und die Gemeindevorsiände mit
Anweisung versehen, die Befolgung derselben über-
wachen und diesem wichtigen Gegenstande Jhr volles
Interesse zuwenden.

Der Minister des Innern.
Graf Eulenburg.

Oele-, den 5. Juli 1878.
Vorstehende, zu dem Gesetze, betreffend die Unter-

bringung verwahrloster Kinder, vom 13. März 1878,
Ges.-S. S. 132, erlassene Instruktion bringe ich hier.
durch zur Kenntniß der Ortsbehörden des Kreises.

Nr. 215. Oels- den 24. Juni 1878.

Aufkündigung der ausgelovsten Kreis-Obligationen
des Kreises Oels.

Bei der heute im Beisein der Kreis-Commission
und eines Notars stattgefundenen Verlovsung der
auf Grund der Allerhöchsten Privilegien vom 30. Oc-
tober 1865 und 27. November 1873 ausgefertigten
und am 2. Januar 1879 einzulösenden Kreis-Obligatio-
nen des Keises Oels sind nachstehende Nummern ge-
zogen worden und zwar:
a) von den unterm 2. Januar 1866 ausgefertigten

Kreis-Obligationen:
Litt. A. ä 1500 Mark

Nr. 40.
Litt. C. ä 300 Mark

Nr. 78, 121, 240, 245, 249, 268 unb 301.
Litt. l). ä 150 Mark

Nr. 49, 61, '78 unb 91.
Litt. E. ä 75 Mark

Nr. 38.



b) von den unterm 22. Januar 1874 ausgefertigten
Kreis- Obligationen : »
Litt. G. ä 300 Mark
Nr. 76, 100 und 107.
Litt. D. ä. 150 Mark

Nr. 7.
Litt. E. ä. 75 Mark

Nr. 35.
Die Besitzer dieser zum 2. Januar 1879 hier-

durch gekündigten Obligationen werden daher auf-
gefordet, den Nennwerth gegen Rückgabe der Obliga-
tionen nebst den zu den vorstehend sub a. gedachten
Obligationen gehörigen Zinscoupons Ser. 111., Nr. 7
bis 10, nebst Talons und den zu den sub b. bezeich-
neten Obligationen gehörigen Talons und Zinscoupons
vom 2. Januar 1879 ab bei der hiesigen Kreis-Com-
munal-Kasse in Empfang zu nehmen.

Eine weitere Verzinsung der ausgeloosten Obli-
gationen findet von dem letztgedachten Tage ab nicht
statt, und wird der Werth der etwa nicht zurück-
gelieserten Eoupons von den Kapitalien in Abzug
gebracht.

Nr. 216. Breslau, den 19. Juni 1878.

· Nach einer Bestimmung des Herrn Ministers
für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten soll bei
Anträgen auf Vereidigung der BahnpolizeiVeamten
der Privat-Eisenbahnen die nach § 68 des Bahnpolizei-
Reglements von Aufsichtswegen zu übende Controle
sich fortan auch darauf erstrecken, ob die zur Aus-
übung der Bahnpolizei berufenen Personen sich etwa
durch Betheiligung an sorialbemokratifcher Agitation
lfür die ihnen zu übertragendeu amtlichen Functionen
als ungeeignet erweisen.

Um dieser Anordnung praktische Folge geben zu
können, ersuchen wir die Königliche Regierung er-
gebenst, die dortseits unterstellten Polizei - Behörden
event. durch Vermittelung der zuständigen Landrathssi
Aemter gefälligst schleunigst anweisen zu wollen, sich
in den Zwecks Vereidigung von Bahnpolizei-Beamten
auszufertigenden polizeilichen Führungs-Attesten ne-
ben den bisherigen Erfordernissen derselben auch noch
darüber auszusprechen, daß der Betreffende sich an
sorialdemocratischer Agitation nicht betheiligt hat.

Ueber das hierin Verfügte dürfen wir wohl der
baldgesälligen Mittheilung ergebenst entgegensehen.

Königliches Eisenbahn-Commissariat.
gez. o. Mutius.

Oels, den 5. Juli 1878.
Vorstehendes Schreiben des Königlichen Eisenbahn-

Eommifsariates und die Verfügung der königlichen
Regierung bringe ich behufs der Nachachtung zur
Kenntniß der städtischen Polizei-Verwaltungen und
Herren Amtsvorsteher des Kreises.

Nr. 217, Oels, den 8. Juli 1878.

Betrifft die Einreichung der Geschworenenlisten
für das Jahr 1879.

Sie Magisträte, Guts- und Gemeindevorstände
des Kreises veranlasse ich hierdurch, ungesäumt mit
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der Aufstellung der Urlisten derjenigen Personen,
welche im künftigen Jahre zu Geschworenen wählbar
sind, varzugehen und diese Listen (man Formulare
in der hiesigen Buchdruckerei vorräthig sind) bis zum
20. August rr. bestimmt hierher einzureichen.

Jn Betresf der Anfertigung der qu. Listen ver-
weise ich auf die Kreisblatt-Versügung vom 7. August
1872, treeieblatt S. 276.

Nr. 218, Breslau, den 21. Juni 1878.

Polizei-Verordnung,
betreffend die Aufstellung Von Getreide-, Heu-,

Stroh- und Stoppel-Schobern.
Aus Grund des § 76 der Provinzial-Ordnung

vom 29. Juni 1875 und der §§ 6 unb l2 des Ge-
setzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März
1850 verordne ich unter Zustimmung des Provinzial-
raths für den gesammten Umfang der Provinz Schlesien:

§ 1. Getreide-, Heu-, Stroh- und Stoppel-
Schober dürfen nur:

a. in einer Entfernung von mindestens 50 Metern
von steinernen mit Ziegeln, Schiefer, Ema-ent-
platten, Metallblech, als feuersicher nach den be-
stehenden Verordnungen anerkannter Dachpappe
oder Holzeement gedeckten Gebäuden;
in einer Entfernung von mindestens 100 Metern
von andern Gebäuden

aufgestellt werden.
§ 2. Jede Uebertretung dieser Verordnung wird

mit Geldstrafe bis zu 30 Mark, an deren Stelle im
Falle der Unbeitreiblichleit verhältnißmäßige Haft
tritt, bestraft.

§3. Alle den Gegenstand dieser Verordnung
betreffenden bisherigen Polizei-Verordnungen inner-
halb der Provinz Schlesien sind aufgehoben.

Königliche Regierung, Abtheilnng des Innern.
gez. von sJLfnttfamet.

Oels, den 6. Juli 1878.
Vorstehende, im Amtsblatt pro 1878, S. 175

abgedruckte Polizei-Verordnung bringe ich hierdurch
noch besonders zur öffentlichen Kenntniß.

Nr. 219. Oels, den 6. Juli 1878.
Steckbrief.

Der Dienstknecht Wilhelm Decke hat sich aus
seinem Dienst bei dem Bauergutsbesitzer Schäpe zu
Groß-Weigelsborf heimlich entfernt.

Die Ortsbehörden und Gendarmen des Kreises
ersuche resp. veranlasse ich, auf den p. Decke zu ni-
giliren, ihn im Betretungsfasle festzunehmen und in
sein früheres Dienstverhältniß zurückzuführen.

Der Königliche Landrath.
n. Rosenberg.

B. Belanntmachungen anderer Behörden.
Oels, den 5. Juli 1878.

Unter Bezugnahme auf die in Nr. 16 des Kreis-
blatts enthaltene diesseitige Bekanntmachung vom
l2. April d. J. wird zur Kenntniß der Herren Leh-

ZZebft drei Beilagern

b.



.1. Beilage zU NO TMMimik".
rer des Kreises gebracht, daß hinsichtlich der Ansstel-
lung der Quittungen über die aus der Staatskasse
zu erhebenden Beträge in der Seitens der König-
lichen Regierung zu Breslau an Die Königl. Kreis-
Steuer-Kassen unterm Z. Mai D. J. erlassenen Cir-
cularsBersügung wörtlich Folgendes enthalten ist:

»Was nun die Quittungsleistung anbetrifft,
so ist fernerhin die Mitvollziehung der Quittung
durch den Orts- und Schulvorstand nicht morden
lich, wie auch die Bescheinigung über das Unver-
mögen der Gemeinde, den erhaltenen Zuschuß ganz
oder theilweise selbst zu decken, entbehrlich in; viel-
mehr genügt die einfache Unterschrift des Empfän-
gers, welche durch eine ein Dienstsiegel zu führen
berechtigte Behörde oder Beamten zu beglaubtgen
ist. Wo an amtirende Lehrer Zahlungen sur ihre
emeritirten Amtsvorgänger oder Beköstigungss
Zuschüsse für Adjuvanten geleistet werden oder son-
stige derartige Ausgaben nur während der Lebens-
zeit oder resp« Amtirung dritter Personen zn leisten
sind, kann selbstverständlich von der Bescheinigung,
daß jene noch leben resp. den bezüglichen Zeitraum
hindurch amtirt haben, nicht abgesehen werden«.

Die betheiligten Herren Lehrer wollen sich bei
Ausstellung von Quittungen hiernach richten. For-
mulare zu denselben sind in Ludwig’s Buchdruckerei
zu haben. _

Königliche Kreis-Steuer-.Knsse.
MenzeL

Oels, den 5., Juni 1878·.
Das neue Schuljahr beginnt in der hiesigen,

von der Königliche-n Regierung unterstützten Privat-
PräparandensAnftalt Montag, den 5. August,f 7 Uhr
früh. Das Schulgeld beträgt 18 Mark vierteljährlich.
Eine Pension kostet etwa 270 Mark jährlich. An-
meldungen nimmt der unterzeichnete Vorsteher der
Anstalt entgegen; auch weist derselbe Pensionen nach.
Die Anszunehmenden müssen wenigstens 14 Jahre
alt fein, einen Geburtsschein, den Jmpfs und Re-
vaccmationsschein und ein Zeugniß über ihre Führung
nnd über die erworbene Bildung beibringen

Der Königliche Seminar-Dirertor.
Henning.

Trebnitz, den 18. Juni 1878.

Bekanntmachung.
Die in den letzten Monaten in verschiedenen, aus

der Breslauer Seite des hiesigen Kreises belegenen
Ortschaften verübten Einbeüche lassen vermutheih daß
eine wohlorganisirte Diebesbande besteht, die ihren
Wohnsitz in Breslau, im Kreise aber ihre sicheren
Helfershelser hat. Die bisher getroffenen Maßregeln,
der Thäter habhaft zu werden, sind ohne Erfolg ge-
wesen und wenn, wie im vorliegenden Falle, die
Thätigkeit einzelner Beamten der Sicherheitsbehörden   

sich nicht als ausreichend erweist, das Eigenthum der
Kreiseingesessenen sicher zu stellen, so tritt an Jeder-
mann die Verpflichtung heran, auch seinerseits zur
Erlangung dieses Zieles mitzuwirken. «

Ich kann an dieser Stelle selbstverständlich nicht
die mir nöthig erscheinenden Maßnahmen bezeichnen,
doch fordere ich zu allererst jeden Einzelnen dringend
zur größtmöglichften Wachfamkeit während der Nacht-
zeit ans und die Gemeinde- nnd Gutsvorstände
werden genügende Veranlassung haben , nach dieser
Richtung hin die Nachtwächter mit Weisungen zu
versehen, den Nachtwachtdienst besser zu organisiren,
auch nöthigenfalls das Wachtperfonal vorübergehend
zu vermehren.

Die Herren Amtsvorsteher aber werden dringend
ersucht, auch ihrerseits selbstständige Schritte zu thun
und vor Allem die unter Polizei-Aufsicht stehenden
Personen zu controlliren s-- was fast nirgends
geschieht.

Ich bemerke nur noch, »daß auf meinen Antrag von
der Kreis-Comninnal-Verwaltung eine Prämie bis zu
150 Mark für denjenigen bewilligt worden ist, durch
dessen Bemühungen resp. Anzeige es möglich wird,
die Diebe zu ermitteln.

Jede, auch die anscheinend unerheblichste Mit-
theilung in dieser Beziehung ist mir erwünscht; auch
bin ich zu jeder persönlichen Auskunft und Rück-
fprache täglich ans meinem Büreau Vormittags von
10 bis l2 Uhr zu sprechen.

Der Königliche Staats-Anwalt

Berlin W., den 6. Juli 1878.

Bekanntmachnng.
Beschaffenheit der nicht von der Post bezogenen

Post-Packetadressen.

Nach der Vorschrift im § 4, Abs. IV„ der Post-
Ordnung vom 18. Dezember 1874 müssen diejenigen
Fotmulare zu Post-Packetadressen, welche nicht von
der Post, sondern im Privatwege von Papierhandluns
gen, Druckereien 2e. bezogen werden, in Größe, Farbe
und Stärke des Papiers, sowie im Vordruck mit den
von der Post gelieferten Formularen genau überein-
stimmen.

Da das Vorkommen von Post-Packetadressen,
welche den angegebenen Bedingungen nicht entsprechen,
in neuerer Zeit wieder besonders häufig wahrgenom-
men worden ist, so wird zur Vermeidung von Weit-
läufigkeiten und Nachtheilen sür das Publikum aus
das obige Erforderniß hierdurch wiederholt aufmerk-
sam gemacht-

Kaiserlichee General-Postamt.
Wirbe.
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Praktische nnd idralistifcåre Politik
Die frühere Haltung der Regierung gegenüber der

Sozialdemokratie ist neuerdings in der gesammten
liberalen Presse« Gegenstand vielfacher Entstellungen
und Verdächtigungen gewesen: um die Schuld von
der liberalen Partei abzulehnen daß dieselbe der Re-
gierung seit Jahren die Mittel zur Bekämpfung der

n

Sozialdemokratie stetig verweigert habe, wird behauptet,
daß es der Regierung mit dieser Bekämpfung gar
nicht Ernst gewesen sei, Fürst Bismarck besonders habe
sich im Januar 1876 bei der Berathung über den wich-
tigsten gegen die Sozialdemokratie gerichteten Vorschlag
der Strafgesetznovelle gar nicht betheiligt und habe
hinterher die Ablelmung desselben »liberaus gelassen«
hingenvnimen .

« Um diese Behauptung zu würdigen, wird ein et-
was näheres Eingehen auf die damaligen Vorgänge
nothwendig und zugleich in vieler Beziehung lehrreich
sein ·

Fürst Bismaer hat sich allerdings bei der zwei-
ten Berathung jener Vorlage nicht betheiligt, ror Allem,
weil er durch Krankheit verhindert war; wohl aber
hat er sich bereits bei der ersten Lesung in umfassen-
der Rede ausgesprochen jedoch zugleich die Ueber-
zeugung gewannen, daß für- eine Annahme der poli- i
tischen Anträge der Regierung gegenübeu dem grund-
sätzlicheu Widerstreben der festgeschlossenen national-?
liberalen und Fortschrittspartei zur Zeit keine Mög- ;
lichkeit vorliege.
schon zwei Tage zuvor in völliger llebereinstimmung
mit der Fortschrittspartei beschlossen, die politischen
Vorschläge der Regierung von vornherein als unanne·hm-
bar zurückzuweisen

Die erste Lesung wurde von dem Justizminister
Leonhard eingeleitet, welcher mit Bezug auf die be-
züglichen Vorschläge sagte: .

»Der Grundsatz der Milde und Humanität ist im
Strafgesetzbuch hin und wieder zu scharf ausgeprägt.

Die nationalliberale Fraktiou hatte :

—

Jm guten Vertrauen auf die Rechtssitte und das L
Rechtsbewußtsein im Volke hat der Gesetzgeber gewagt, -
Vorschriften zu geben, welche die Möglichkeit schweren E
Mißbrauchs mit sich führen, ja mit sich führen müssen -
Die Möglichkeit ist zur Wirklichkeit geworden, die Roh- ;
heit ist gewachsen, physische und moralische Rohheit; .
gesunken ist dagegen die Achtung vor der Autorität j
des Staates und der öffentlichen Gewalt, gesunken ;
ebenfalls der Sinn für öffentliche Ordnung und Rechts- ;

litten .
Gesetz» erwiesen-, welches gegenüber den ftrafbaren oder
doch strafwurdigen Handlungen die erforderliche Re-

Und das Strafgesetzbuch hat sich nicht als ein «

pression gewährt. —- — —- Die beabsichtigte Revision -
will Strafvvrschriften geben, welche durch dringendes
praktisches Bedürfniß erfordert sind.« —-

Unmittelbar darauf sprach der Abgeordnete Las-
ter, um die Stellung der nationalliberalen Fraction
zur Vorlage zu bezeichnen

Er äußerte dem Justiz-Minister gegenüber sein
Bedauern, daß derselbe die Zustände so schwarz dar-
gestellt habe und meinte, daß diese Darstellung, wenn
sie nicht absichtlich so dunkel gefärbt sei, dazu führen
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müßte, nicht das Strafgesetzbuch zu revidiren, sondern
Ausnahmegesetze zu geben. Aber er erwarte von der
Berathung, daß endlich dem vMärchen das deutsche
Strafgesetz habe viel zu viel in der Milde gethan
ein Ende gemacht werbe. — —- — Nichts sei vor-
gefallen seit der Entstehung des neuen Strafgesetzes,
was ein Bediirfniß schaffe, zu älteren Strafbestim-
mungen zurückzukehren —- Nachdem sich die Gesetze
unter den schwierigen Verhältnissen der verflossenen
Jahre bewährt haben, liege kein Anlaß vor zu Ab-
änderungen, welche die dem Geistesleben der Nation
kostbarsten Rechte der Discussionsfreiheit einschränken

Er kündigt in feierlicher Weise an: »Ich darf in
Bezug auf diese Vorschläge (welche Die Diseussions-
freiheit behandeln) sowohl wegen ihrer Fassung und
juristischen Unbrcuichbarkeit, als auch ganz besonders,
weil sie ohne jeden äußeren Anlaß uns zumuthen, bei
den wichtigsten und unentbehrlichsten Rechten der
Staatsbiirger, jedes freien Mannes, zurückzngreifen
auf eine Periode, die weit· abgeschlossen hinter uns
liegt, die Erklärung nicht blos in meinem Namen ab-
geben, sondern ohne jede Ausnahme übereinstimmend
im Namen meiner politischen Freunde, daß wir diese
Paragraphen ganz und gar uncmnehmbar halten und
sie für uns außer jeder Berathung —- ich meine nicht
außer der formellen Berathung — betrachten«

Also -—— Namens der nationalliberalen Fraction,
welche vereint mit der Fortschrittspartei und den sonstigen
oppositionellen Parteien eine entschiedene Mehrheit im
Reichstage bildete, waren hiermit von vornherein die
politischen Paragraphen der Vorlage als unannehm-
bar erklärt und jede sachliche Berathung derselben im
Voraus abgelehnt

Die Regierung befand sich somit beim Beginn
der ersten Berathung einer durchaus feststehenden par-
lamentarischen Lage gegenüber, auf deren Aenderung
im Großen und Ganzen die weitere Erörterung keinen
Einfluß üben konnte.

Fürst Bismarck ergriff unmittelbar nach dem Ab-
geordneten Lasker das Wort. Jm Hinblick auf die
von diesem bezeichnete Stellung der Reichstagsmehr-
heit hielt er es zwar für aussichtslos, mit derselben
zunächst zu einer Verständigung zu gelangen, —- um
so mehr aber für eine Pflicht der Regierung, den
Standpunkt der inneren Reichspolitik darzulegen, von
welchem die Abänderung des Strafgesetzbuchs als
eine Nothwendigkeit erschien Er betonte, daß es sich
nur um den Beginn einer Revision handeln könne,
die sich über mehrere Reichstagsperioden hinausziehen
werde.

»Den verbiindeten Regierungen«, sagte Fürst
Bismark, „liegt es nach meiner Ansicht ob, die An-

t regung da zu geben, wo eine Veränderung in der
jetzigen Lage der Gesetzgebung erforderlich scheint.
Wir haben unsererseits wenigstens das Bedürfniß, sie
zu geben, um uns von jeder Verantwortlichkeit für
die Fortdauer der Nachtheile des jetzigen Zustandes
sreizumachen und diese Verantwortung dem Reichs-
tage, insoweit er uns nicht beistimmt, zuzuschreiben
Es wird dann Sache Ihrer Stellung zu Jhren Wäh-



lern fein, ob Sie sich gegenseitig darüber verständigen,
daß Sie in Ihrem Widerstande beharren, oder iu-
wieweit Sie Jhre Stellung niodificiren wollen.
werden vielleicht noch in der zweiten Legislaturperiode
niichher in Jhreu Wahlreden Erörterungen haben, in I
denen ja von allen Seiten nur das Wohl des Gan-
zen, namentlich der Rechtssicherheit, der innere Friede
im ganzen Reiche bezweckt wird; es werden, wie ge-
sagt, noch in Jhren Enkeln, wenn ich eine Legislatur-
periode als eine Generation betrachten darf, uns die-
selben Fragen beschäftigen, und das ist vielleicht einer
von den Würmern, die nicht sterben.

Wenn ich von innerer Reichspolitik sprach, so
meinte ich diejenige Wechselwirkung zwischen den ver-

Sie —

standes, den uns unser constitutionelles Recht ge-
währt. Und ich kann dem nur nur noch hinzufügen,
daß speciell meine Partei, wenn ihr die Verpflichtung
des Widerstandes, der berechtigten Abwehr anfgezwun-
gen würde, dann Schulter an Schulter in geschlosse-
nen Gliedern mit den übrigen liberalen Parteien stehen
würde, und daß sie sich erinnern würde, daß im

: Augenblick des Kampfes über alle Unterschiede die
Zügel der Diseiplin schärfer angezogen werden müssen,

E um des einen Zieles willen, das uns Alle verbindet.«
Beim Schlusse der ersten Lesung wurde der von

den Abgeordneten Lasker und .‘Qa'nel, also von der
E nationalliberalen und der Fortschrittspartei gemein-

büudeten Regierungeu unter sich und zwischen den z
Reichseinrichtungen, zwischen dem Reichstage nnd in ;
letzter Jnstanz mit dem Plenum der Wähler, mit der
Nation. Diese Wechselwirkung muß unterhalten wer-
den, und um eine Erörterung über diese Frage ein-
zuleiten, die Jahre lang dauern kann, ist Jhueu ja
diese Vorlage dargeboten, und Sie werden ja sehen,
was Sie daraus machen oder nicht machen.«

Fürst Bismarck trat sodann der Aeußeruug des
Abgeordneten Lasker entgegen, daß der- Ruf der Milde
desfStrafrechts »ein Märchen« sei, —- im Lande be-
stehe darüber eine andere Meinung. Allerdings habe
der genannte Abgeordnete dabei in seiner eigenen
Sache gesprochen; denn ihm sei ein außerordentlicher
Antheil an denMilderungen des von den Regierungen
vorgelegten Strafgesetzbuchs zu danken, er habe auch
bei späteren Gelegenheiten das besondere Interesse

\kund gethan, das ihm der Berbrecher und der sser-
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nrtheilte einflößt —- eiue ungemein edle Richtung des .-
Geistes —«——, aber sie werde von allen denen, die unter
den Verbrechen zu leiden haben, vielleicht manchmal
für eine uupraktische gehalten werden. — Jndeni der
Reichskanzler mich Lage der Sache auf die Annahme
der eigentlichen politischen Paragraphen nicht rechnen
zu können glaubt, versuchte er nur einige unmittelbar
dringende und namentlich für den auswärtigen Dienst
wichti e Bestimmungen alsbald zur Geltung zn bringen.

ie erste Berathuug schloz mit einer Rede des
Abgeordneten Hänel von der Fortschrittspartei, welcher ; _ » · _

' Enlenburg, bei Berathuug des sog. Soeialistenpara-dem Abgeordneten Laster von Herzen gratiilirte zu
der Art und Weise, wie er die Unfehlbarkeit der gegen -
die Redefreiheih Bereit-isfreiheit und Preßfreiheit gerich-
teten Bestimmungen dargethan habe. Ju Bezug auf
den wichtigsten der betreffenden ,.Paragraphen sagte er:

»Wir haben den hier in Frage kommenden Artikel i
von Anfang an betrachtet als einen schweren und durch i,
nichts gerechtfertigten Angriff auf die Grundlage un-
serer versassungsmäßigen Zustände im Reich und in
jedem einzelnen Lande, —- wir haben ihn betrachtet
als einen schweren und durch nichts zu rechtfertigen-
den Angriff auf diejenigen Grundsätze, welche nicht

—
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eine der liberalen Parteien, sondern alle liberalen ‘
Parteien seit zehn und zwanzig Jahren als unver-
rücktes Ziel vor Augen haben.
daß, wenn sich der Herr Reichskanzler auf diesen

Wir haben gewußt, E . .
Z ich bestätigt durch die Berichte der Staatsanwälte,

Boden vorwagt, er dann auf die geschlossene Einheit j
sämmtlicher liberalen Parteien zu zählen hat, daß ihm .
dann ein energischer Widerstand entgegentreten wird,
den wir führen werden mit allen Mitteln des»Wider- -

schaftlich gestellte Antrag in Betreff der geschäftlichen
Behandlung der Vorlage angenommen und damit
nach der Antiindigung des Abgeordneten Laster eine
nähere eingehende Berathung der politischen Para-
graphen von vornherein abgelehnt.

 

Kurz nach der ersten Berathnng erkrankte der
Reichskanzler und hütete noch das » immer, als gegen
Ende Januar die zweite Lesung im Reichstage statt-
fand. (Jod) am 5. Februar begab sich der Kaiser
zum Fürsten Bisniiirck, um in dessen Wohnung Vor-
trag entgegeninnehmen.)

Das also war der Grund für die von liberaler
Seite jetzt als auffällig bezeichnete Thatsache, daß der
Reichskanzler sich an der zweiten Berathung des gegen
die Soeialisten gerichteten Paragraphen nicht betheilith
Nach dem Berlan der ersten Lesung freilich
konnte es überhaupt zweifelhaft erscheinen, ob die Re-
gierung es noch angemessen erachten sollte, auf eine
nähere Vertheidignng der im voraus verurtheilten
politischen Paragraphen einzugehen. Je mehr sie aber--
gerade auf diesem Gebiete einer klar erkannten und
gebieterischen Pflicht folgte, um so mehr hielt sie es
auch für eine unabweisliche Aufgabe, ihre Gesichts-
punkte und Ueberzeugungen, wenn auch ohne Hoffnung
für eine unmittelbare Wirkung im Reichstage, doch
für die weitere Erwägung und Würdigung im deut-
schen Volke selbst unumwunden auszusprechen

Von diesem Standpunkte versuchte der preußische
Bundes-Bevollmächtigte, Minister des Innern Gras zu

graphen, welcher eine strenge Bestrafung der öffent-
lichen Augrisfe gegen die Justitute der Ehe, der Fa-
milie und des Eigenthums bezweckte, dem Reichstage
ein Bild von dem Wesen und Treiben der soeial--
demokratischen Partei zn geben, um daran die Bitte
zu knüpfen, dem Staate die Waffen des Gesetzes gegen
dieses Treiben zu gewähren, ehe es zur Ueberwindung
derselben mit friedlichen Waffen zu spät sei.

Er schloß seinr Rede mit folgenden Worten:
»Dieses ganze Bild, was ich Jhnen entrolle,

hat in mir schon seit langer Zeit die feste Ueberzeugung
festgestellt, daß wir es mit einem Todfeinde des Staa-
tes zu thun haben, unseres Staates und jedes mo-
narchischen Staates, und in dieser Ueberzeugung bin

welche Anklagen zu erheben gehabt haben, und welche
von Angesicht zu Angesicht die Leute gesehen, ihre

I Aeußerungen gehört, ihre Schriftstücke gelesen haben,
und die in dieser Sphäre ein Studium haben machen



müssen
darin, daß eine Gefahr für den Staat in der sozia-
listischen Organisation liegt, die wie ein Krebsschaden
fortfrißt und der ein Halt geboten werden muß. Die-
ses Halt wird ja auch kommen, so stark fühlen wir
uns als Staat wohl auch noch, daß wir zuletzt auch
mit diesem starken Feinde werden fertig werden.

« Aber meine Herren, auf welchem Felde? Wenn
wir mit zwei Paragraphen, dem alten Strafrechts-
Paragraphen, der an dieser Stelle stand, nnd dein
Paragraphen im Vereiusrecht dieses Heer bekämpfen
müssen, so unterliegen wir, wenigstens werden wiriso
weit zurückgedrängt, bis es zur offenen Schlacht kommt,
und wenn zur offenen Schlacht kommt, dann wer-
den wir hoffentlich noch die Oberhand behalten Aber,
meine Herren, kann das die Absicht fein?

Ich wiederhole, was ich im Anfange meines Vor-
trang sagte: die Regierung verlangt von Jhuen jetzt
Waffen, die es unuöthig machen mit der Zeit die blanke
Waffe zu brauchen; sie verlangt von Jhnen setzt Waffen,
die auf diejenigen Augriffe passen, die gegen den Staat
gerichtet werben. Sind Sie in der Majorität nicht
meiner Ebieinung meine Herren, so ist damit noch nicht
festgestellt, daß Sie ein richtigeres Urtheil haben, als
ich; aber ich muß mich dann bescheiden, daß wir vor
der Hand nicht anders können, als uns mit den
schwachen Gesehesparagraphen so lange zu behelfen,
bis die Fliute schießt nnd der Säbel baut. Hat aber,
was ich Ihnen vorgetragen habe, irgend einen Ein-
druck auf Sie gemacht, so seien Sie staatsmännisch
genug und verweigern Sie uns die Waffen nicht, die
wir jetzt von Jhuen fordern.«

Dein Llliiuister Graf zu Eulenbnrg antwortete
nächst einem sozialdemokratischen Redner besonders
wiederum der Abgeordnete Lasker. Derselbe sagte:

»Die Frage sei vom Minister falsch aufgeworfen
Wäre sie richtig dahin aufgeworfen, entweder mit deui
Paragraphen oder mit den Batailloneu Soldaten zu
kämpfen, so würden unzweifelhaft neun Zehntel des
Hauses die mildere Form des Paragraphen wählen.

«-

,,Wir stehen vor der Frage: können Fehler der ; » _ » , ·
« wer in gleicher Weise die Institute der Ghe, der Familiefreien Presse nur durch Gewalt niedergehalteu werden,

oder trägt die freie Presse in sich selbst die Kraft, ihre
Ausschreitung zu zügeln? Wenn man dieser zweiten
Ansicht nicht ist, wenn man meint, polizeilich alles verhüten
zu iiiüssen, was in der Presse aiifregend wirken kann,
so darf man überhaupt in das System der freien
Presse nicht eintreten. --—— —-

Mau weiß in den Ländern, in welchen die freie
Presse unbestritten herrscht, daß der Werth der Artikel
in den Zeitungen nur bemessen wird nach ihrem inne-
ren Gehalt und daß sich für bloße Redensarten der
Sinn allmälig abstunipft Wenn wir nicht geglaubt
hätten, daß in- der freien Diskussion der Jnhalt mit
der Zeit sich durcharbeitet, ein wirklich logisch durch-
dachter Gedanke immer im Vortheil ist gegen bloße
Phrasen, so würden wir uns nicht für die freie Presse
entschlossen haben. Wir fordern aber Alle auf im
Volke, sofern sie nicht zu Gewaltthätigkeiten anreizen,
sofern sie nicht das Vermögen, das Eigenthum, die
Person, den Staat in unmittelbare Gefahr des An-
griffs bringen, ——— sich auf dem Gebiete der Diskussion
zu entwickeln Das Körnchen Wahrheit, das darin
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Diese Staatsanwäkte sind übereinstimmend i liegt, wird sich nach und nach Bahn brechen; was
aber den Grund der Unwahrheit in sich trägt, was
Ginzelne unter den Agitatoren vielleicht mit guter Ab-
sicht betreiben, das aber durch logische. und« geschicht-
liche Nothwendigkeit zur Zeit sich nicht verwirklichen
läßt und deshalb ziellos uuiherirrt, das wird auf die
Dauer auch in der Diskussion unterliegen. «

— —_——— »Der aiifnierksaine Beobachter unterliegt
der Furcht nicht, und auch in weiteren Kreisen ist die
Furcht, welche die ersten Zeichen der Bewegung her-
vdrgerufeu hat, in Alniahuie begriffen. Auch solche,
die vor Jahren noch der vor sozialdemokratischen Bewe-
gung eine unmittelbare Gefahr gewaltsamer Ereignisse in
Deutschland besorgt haben, denken heute geringer da-
rüber. -—-— ——— ——— Auch in den Kreisen, welche der Agi-
tatiou unmittelbar unterworfen sind, regt sie .i«icht
mehr so auf, da die Dinge den Charakter der Neuheit
verloren haben.“ · I

»Daß die Lehre in ihrer Reinheit von den besten

-... w- _—_... -.--s

' der Menschheit getragen war, und daß sie immer bei
llugliicklichen Anklang gefunden hat, das wird Nie-
mand leugnen, der die weltliche nnd heilige Geschichte
kennt. —-— -——— —- Die Bewegung läßt sich in ihrem
langsamen aber stetigen Fortschritten nicht zurück-
halten, und diese Bewegung wird nicht gefördert durch
äußerliche Flieizmitteh sondern durch Verbesserung der
Menschen voni Haupt bis zum Herzen, welche-freilich
erst nach langer Zeit, wohl erst nach Jalnkhuuderten
zum Abschluß kommen könne« —- -—s- —- ,

Der Minister Graf zu Eulenburg sprach darauf
noch einige Worte gegen den „gar zu idealistischen
Standpunkt«, welchen Herr Laster einnimmt, wenn
ersikden Grundsatz aufstellt, daß die Presse sich durch
sich selbst korrigire und daß die Erörterung zwischen
den Zeitungen und innerhalb der Versammlungen hin-
reichen werde, niii auf die Länge falsche Ansichten zu
widerlegen.

Der Paragraph, wie ihn die Regierung vorge-
schlagen hatte, lautete: »Wer in einer den öffentlichen
Frieden gefährdet-wen Weise verschiedene Klassen der
Bevölkerung gegen einander öffentlich aufreizt oder

oder des Eigenthums öffentlich durch Rede oder Schrift
angreift, wird mit Gefängniß bestraft.«

Von konservativer Seite wurde der Versuch ge-
macht, die Zustimmung des Reichstages wenigstens
für eine veränderte Fassung zu gewinnen; doch wurde
zuerst dieser Verbesserungsantrag und hiernach die
Vorlage selbst einstimmig abgelehnt

Bei der dritten Berathmig betheiligte sich Fürst-
Bismarck noch einmal, obwohl er wegen fortdauernder
Schwäche noch um Nachsicht bitten mußte. Er er-
klärte von vorn herein, daß er nicht die Absicht haben
könne, den Versuch zu machen, auf die Aenderung
der früheren ällbstinimnugen hinzuwirken Die Re-
gierung aber habe es als Pflicht erachtet, die Anträge
im Reichstage nnd im Lande zur Erörterung zu stellen,
eine Erörterung- die sich jahrelang hinzieheii könne,
und unter Umständen von einem Reichstage an den
anderen zu appelliren. -

Bei dieser letztenAeußerung kam es dem Kanzler
namentlich darauf an, nochmals auf die Mißbräuche



Der Presse hiuzuweisen. Er bezeichnete die sozial-
demokratische Presse als eine, die im Dunkeln wirke,
nur bei dem Lichte einer Blendlaterne

»Diese Art vonPresse, sagte er, hat uns wesent-
lich geschadet nnd zurückgebrachtz die sozialistisch-demo-
kratisrhen Umtriebe. haben wesentlich mit dazu bei-
getragen, den geschäftlichen Druck, unter dem wir uns
befinden, zu schaffen; sie haben ganz gewiß die deutsche
Arbeit vertheiiert und vermindert, nnD ihr Produkt ist,
daß der deutsche Arbeitstag nicht mehr das leistet,
was der französisrhe und der englische Arbeitstag
leistet; der französisihe Arbeiter arbeitet an einem
Tage mehr, als der deutsche, und geschickter; wir sind
zurückgekommen in der Arbeit, und dadurch haben wir
aufgehört, koukurrenzsähig zu fein. «

Daß wir zurückgekommen sind, schieben wir wesent-
lich den sozialistischen«llmtrieben zu, die die Leute auf
unbestimmte, unrealifirbcire Hoffnungen künftigen Gl ickes
Derweifen nnD sie dadurch oon Dem, was in dieser
‘i Telt allein sie erhält-i.ind trägt und ihnen möglichst
viele lsjenußmittel verschaffen kann, non regelmäßiger,
fleißiger Arbeit, Die früher bei den Deutschen sprüch-
wörtlich nnD. eigenthüinlich war, abziehen; und des-
wegen kluge ich die Führer der Sozialisten an, daß

,-

sie an der Roth, in der sich der Dilrbeiterstand heut- E »
I vornherein nicht blos als iinannehinbar, sondern als
· außer jeder sachlichen Verathung stehend erklärt

zutage befindet: wesentlich mit schuld finD; sie haben
die Leistungsfähigkeit der deutschen Arbeit vermindert
und unsere Konkurrenzfähigkeit den Fremden gegen-
über herabgedrückt Sie, meine Sperren, haben es
abgelehnt, auch dagegen Hilfe zu gewähren.
Sie haben doch die Gefahr, die darin liegt, nicht ver-
kanut; ich denke daher, Sie werden Jhrcrseits niiu
auch darüber nachdenken, wie sieh dem etwa Abhiilse j« - ‚

« deriiiig des Strasrechtsschaffen läßt; sonst gehen wir einer Abhiilfe entgegen,
die allerdings eine sehr schwere ist, nämlich der, daß
wir bis zu einem gewissen Maße verariueu werden,
bevor Besserung eintritt.
wirfen, Dann wird das ihr Heilmittel sein, die Zucht-
rnthe, Die Gott über diese Exzesse verhängen wirD.

Also, meine Herren, wenn Sie dem in der Weise,
wie wir es vorschlugen, nicht abhelsen wollen, so er-
warten wir, daß vielleicht in der nächsten Sessiou
anDere, neue Vorschläge Ihre Zustimmung finden

Aber J
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Wenn diese Zustände fort- 2

Unausführlmrkeit und verbrecherischen Thorheit erkannt
werden. «

“Q...—

 

Aus diesen Mittheilungeii ist« klar zu erkennen,
daß es Der Regierung in der That schon bei der Vor-
legiing der Strafgesetznobelle voller Ernst war mit
der Nothwendigkeit der Veräuipfuug der Sozialdemo-
kratie, daß sie aber für den Augenblick mit ihren Ab-
sichten nicht durchdringen konnte, weil die national-
liberale Partei »Schulter an Schulter« mit der Fort-
schrittspartei diesen Absichten grundsätzlich entgegentrat

Die obigen Eitate lassen keinen Zweifel darüber-,
daß es keineswegs blos die technisch-fiiristische Fassung
der betreffenden Paragraphen keineswegs die fegen.
»Kantschoukuatur« derselben war, weshalb sie von Den
Rationalliberaleu zurückgewiesen wurDen: Der Abgeord-
nete Laster, welcher ausdrücklich Namens der Frat-
tion nnD im vorher festgestellten Eiuoeruehmeu mit
der Fortschrittspartei das Wort führte, hat vielmehr
die Ablehnung unumwunden damit begründet, daß die
vorgeschlagenen Aenderungen eine Zumuthnng ohne
jeden äußeren Anlaß seien. Deshalb sollte auch gar
kein Versuch gemacht oder zugelassen werden, die Vor-
schläge etwa durch Verbesserung der juristischen Fas-
sung annehmbar zu machen, sondern sie wurden von

Der Abgeordnete Laster hat neben der Wahrung
der Rede- nnD Preßfreiheit im weitesten lluisauge unD
neben dem absoluten Vertrauen zu der eigenen heilen-
Den „Siraft Der Presse als Grund für jenes Verhalten
vor Allem die lieberzeuguug geltend gemacht, daß seit
187l) überhaupt Nichts geschehen sei, was eine Aen-

» Ueraulassen könnte: er hat ein
gefährliches Anwachsen der Sozialdemokratie über-
haupt nicht anerkannt, im Gegeutheil eine Verriuge-«
rung der früher angenommenen Gefahr und eine Ab-
schwächnng der Agitation und ihrer Wirkung behauptet

Durch den ganzen initgetheilten Widerstreit der
Auffassungen zwischen der Regierung nnD dem Wort-
fiihrer der Nationalliberaleu geht der greifbare Ge-

«

gensatz zwischen praktischer Politik nnd idealistisch-dok-
T triiiären Parteiauffassiiiigen hindurch.

werden, —oder es sei Denn, Sie toollen es abwarten, '
wie es w.ird,- wenn der Schade erst weiter sris3t, und .
dann erst zur Abhiilfe übergehen

Einstweilen, fügte er hinzu, müssen wir Den;
Uebeln mit den Mitteln, die vom Strafrichter unab- ?
hängig finD, entgegentreten, Durch bffene Erörterung ; _ .

« ner durch den Einfluß solcher idealistischen Verirrun-der Fragen, —- durch Verbreitung der Gegengründe
gegen die Trugschlüsse und unrichtigen Lehren, die im , « ·

; Wünsche und Bestrebungen dahin gerichtet sind, dieSozialismus, wie er sich bei uns verkörpert hat, ent-
halten sind, —- in dem Maße, daß die Mörder und
Mordbrenner der Pariser Kommune hier eine öffent-
liche- Lobeserhebung vor dem Reichstag erhalten
haben. Den Wegweiser zu den Zielen der Pariser
Kominune finden wir auf allen Wegen der Sozia-
listen, und deshalb wäre es nützlich, auf die
sozialistischen Blätter mehr die Aufmerksamkeit zu rich-
ten. Es sind das eben Gebilde, die von dem Ver-
führten nur im Dunkel unter der Blendlaterne der
Versührer gesehen werben; wenn fie hinreichend an
die Luft und Sonne kommen, so müssen sie in ihrer

Nach " den schweren thatsächlichen (Erfahrungen,
welche das deutsche s‘le inzwischen gemacht hat, wird
man es wohl in allen staatserhaltenden Kreisen poll-
auf gerechtfertigt finDen, wenn Die Regierung ihre
wohlerwogenen, durch das iiiizweifelhafte und drin-
gende Interesse des Staats gebotene Politik nicht fer-

gen gelähmt und vereitelt wissen will, ———— weint ihre

· wirklich staatserhaltenden Kräfte innerhalb des frei-
sinnigen deutschen Vürgerthiims befreit zu sehen von
einer Leitung, welche in den wichtigsten Fragen der
Erhaltung und des Schutzes für Staat und Gesell-
schaft sich mit den grundsätzlichen Gegnern der Regie-
rung bereinigt, um die Absichten der Regierung ohne
jeden Versuch der Verständigung kiirzweg zn vereiteln.

Die natioiialliberale Presse zeigt sich sehr verletzt
über den Vorwurf der »Fraktionspolitik«, und will
ihre Leser glauben machen, es handle sich dabei um
die Ziimuthuug an die Mehrheit charakter- und wil-



3. Belegc zu M einem.
lenlos allen Vorschlägen der Regierung ohne Weiteres
zuzustimmen. » _

Davon ist im Sinne der Regierung nicht die Rede-
Wohl aber darf von »Fraktionspolitik« die Rede

sein, wenn eine Partei, die nach ihrem Ursprung und
nach ihren wesentlichen Grundsätzen zur Unterstützung
der Regierung berufen ist, sich durch verkehrte Leitung
bestimmen läßt, in einer Frage wie die des Kampfs
gegen die Soeialdemokratie vor jeder Erörterung im
Reichstage selbst durch eine Vereinbarung mit der
Fortschrittspartei die Anträge der Regierung schlecht-
hin ,,anßer Berathung« zu stellen.

Ein ähnliches Verhalten hat sich in der letzten ,
Session bei dem Fraktionsbeschlnß der National-Libe- ‘
raleu über die Behandlung der Tabaksenquete wieder-
holt, —- und in gleicher Weise hat nach dem ersten
Attentat die nationalliberale Fraktionspolitik den Aus-
schlag gegen die Sozialistenvorlage der Regierung ge-
geben. ·

Jn allen diesen Fällen wäre es die unbedingte
Aufgabe und Pflicht einer in irgend einem Sinne gnu-
vernementalen Partei und ihrer Leitung gewesen, we-
nigstens den Versuch zu machen, sich durch näheres
sachliches Eingehen und durch Verbesserungsauträge
mit der Regierung zu verständigen

Wenn der Abgeordnete Lasker jetzt vor den Wäh-
lern, welche unzweifelhaft die Unterstützung der Re-
gierung gegenüber der Soeialdemokratie verlangen,
sich im Gegensatz zu seinen früheren Aenßerungeu auch
für ein »Ausnahmegesetz« bereit erklärt, —- wenn er
aber hinzufügt, „nicht für ein Gesetz, das ,,Bestrafung
soeialistischer Ziele« verlangt, da ,,Niemandweiß, was
darunter zu denken ist«, sondern nur für ein Gesetz,
das ,,nicht aus dem Rahmen der sittlichen Garantien
heraustritt« und das nur »auch erkennbaren Kriterien
bestraft«, — für ein Gesetz, »durch welches böse Hand-
lungen wirklich getroffen werden nnd eine Untersuchung
darüber möglich ist«, — s—— so ist in der That zu be-
zweifeln, ob die Wähler in Meiningen nach diesen
Aeußerungen bestimmter wissen werden, was sich Herr
Laster unter »dem Rahmen der sittlichen Garantien«
n. s. w. denkt, als das ganze deutsche Volk weiß, was
im Sinne der Regierung unter »sozialistischen Zielen«
zu denken war. Die Regierung hätte sich freilich auch
schon Im Mai d. J. dem Versuche nicht entzogen, die
Bestimmungen so zu fassen, daß ,,·böse Handlungen«
wirklich getroffen werden können.

solchen Versuche nicht kommen lassen.
erst des zweiten Attentats und der tiefen Bewegung
im deutschen Volke, um die Nothweudigkeit des »Aus-
nahmegesetzes« zur durchschlagenden Geltung zu bringen.

Inzwischen bleibt es bedenklich und verdächtig,
daß die nationalliberale Parteileitung auch Angesichts
der jetzigen Lage an der Verbindung mit der Fort-

Es ist und bleibt eine offenbare Unwahrheit, daß
. man die Sozialdemokratie entschieden bekämpfen und

 

doch die Fortschrittspartei unterstützen könne; denn diese
ist nach wie vor entschlossen, der Regierung die einzig
wirksamen Mittel gegen das weitere Umsichgreifen der
Sozialdemokratie zu versagen.

Die Wähler, denen es im Ernste darum zu thun
ist, die Regierung in dem schweren Kampfe zu unter-
stützen, werden von den Kandidaten entschiedene Bürg-
schaften dafür, sei es aus ihrem bisherigen Verhalten,
sei es durch klare und ausdrückliche Aussprache, zu
verlangen haben.

-..-·-··..-.-- —.--.-..

Das Befinden unseres Kaisers ist in stetig
fortschreitender, sehr erfreulicher Besserung begrigen
Sämmtliche Wunden sind geheilt und auch der er-
band am rechten Arm bereits abgenommen. Jn den
Kräften und in der Beweglichkeit der Arme war eine
fortdauernde Zunahme wahrzunehmen. Der Kaiser
konnte am Schlusse voriger Woche bereits den Uniform-
roek wieder anlegen und im Kreise seiner nächsten
Familiedas Mittagsmahl einnehmen. Jn den letzten
Tagen konnte Seine Majestät sich aus den unteren
Räumen des Palais in die Zimmer der Kaiserin
begeben, ohne daß das Treppensteigen ihm An-
strengung verursachte

_ So ist denn die Hoffnung begründet, daß es dem
Kaiser bald möglich sein wird, den Aufenthalt in der
Hauptstadt mit dem in ländlicher Luft, zunächst viel-
leicht in der Nähe Berlins, zu vertauschen. Doch
sind auch jetzt feste Bestimmungen darüber noch
nicht getroffen.
 

* Die Pianofortefabrik von Th. Weidens-
laufer, Berlin, Dorotheenstraße 88, hat es sich zur
Aufgabe gestellt, auch den minder Bemittelten die
Anschaffung eines guten Pianinos zu erleichtern
und gewährt deshalb monatliche Ratenzahlung von
20 Mark, so daß Beamte, Lehrer 2c. ohne große
plötzliche Ausgabe sich sehr bequem in Besitz eines
guten Instrumentes setzen können. Die Pianinos

· genannter Fabrik sind das Vollkommenste der Neuzeit
in höchster Eleganz und künstlerischer Ausführung bei
außexordentlich billigen Preisen. Besonders coulant
zeigt sich die Fabrik darin, daß sie kostenfreie Probe-

« seudungen macht, so daß man sich vor dem Ankan
_ , _ « .. .. « « eines Pianinos erst überzeugen kann, ob es auch in
Leider aber hat es die Fraktionspolittk zu einem '

Es bedurfte E

.
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allen Theilen gut ist. Die umfangreichen Mittel ge-
statten der Firma, die Fabrikation in großartigem
Maßstabe zu betreiben, nur das beste Material, insbe-
sondere alte, gut ausgetrocknete Hölzer zu verwenden
und in den Werkstätten die tüchtigsten Pianotech-
niker zu beschäftigen, so daß jede Garantie für Halt-
barkeit übernommen werden kann. Eine Vergleichung

· des Preis-Courantes zeigt, daß auch die schon ohne-

und die Kandidaten der Fortschrittspartei nach wie vor i
die Absichten der Regierung gegenüber der Sozial- s
demokratie grundsätzlich bekämpfen l

schrittspartei festzuhalten scheint, obgleich die Organe I hin billig gestellten Preise noch eine bedeutende Er-
mäßigung sinden, wenn die Baarzahlung vorgezogen
wird, so daß wir genannte Fabrik allen unsern Lesern
bestens empfehlen können. »



Kirchliche Nachrichten
Am 4. Sonntage nach Triuitatiei

predigen zu fiele:
Jn der Schloß und Pfarrkirchn

Frübvredigk Herr Diatonus Krebs. ·
Ämtspredign Herr Bube-eint. Ueberschän

(B a ch ’sche Stiftspredigi.)
Nachm.-Pred.: Herr Diakonus »Kreb s»
Früh 1/29 Uhr Beichte: Herr Dialonus Krebs-.

Wocheunredigt: ,
Donnerstag, den 18. Juli, Vorm. 81,.s«.3 übt:

Herr Propst ThielmanuH
Sllmtämocbe: Herr Propst Thielmann

Ich habe mich in Oels als
prakt. Arzt niedergelassen.
Meine Wohnung ist Ring
Nr. 5 (Knutm. Gottschalk).

Sprechstunden: Früh von
7 bis 9 Uhr, Nachmittags
von. 2 bis 3 Uhr. i

Oels, den 28. Juni 1878. s

Dr. düngen,
prakt. Arzt, Wundarzt und:

Geburtshelfer.

Herrsrhaftliches Forstrevier
Mrnlowskh.

Der Holzverkanf findet von jetzt
ab jeden Montag, Vormittags von
9 bis ll um, in der hiesigen Brauerei
statt und beginnt mit dem 15. d. am.

Minkowsky, den 9. Juli 1878.

Der Winkler.

i« « « i—t'ä. «is« .Jq'" in"» HGB-re·

·- n.
HEF- _ ranker » _
1-1797; nur zu einer solchen Heilmethode Mk
ais-is haben, welche, wie Dr. Airh’s XII-Irr
FEri Naturheilmethode, sich thatsächlich XII-irr
.»;»»f·;,r«-» bewährt hat. Daß durch diese Me- ”M
Taf-IF thode äußern günstige, ja stannenerres 3.1933:
‚€3,54. gende theilte-folge erzielt wurden, be- ZEIT
sti» weisen diein dem reich illustr. Buche: H-

» Dr. .„Airy’s Naturheilmeihode
»D« « A).
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‚m; iml-Attcste, laut welchen selvst ‘
est-es- sotihe Kranke noch Heilung fanden, ”31.5%

‘e 23‘ im; die Hilfe nicht mehr möglich
»He feinen: Es darf daher jeder Kranke
kfizzz sich dieser bewährten Methode um .-T "i
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» als die Leitung der Kur auf
ä; Wunsch durch dafür angestellte XII-if
Yfo praktische Aer te gratis erfolgt. ...,i
.333,"- Näheres daril er findet man in — :-
JHHJJF dem vorzüglichen, 544 Seiten T«
ask starken Werke: Dr. Airiys Na- ’1'
est-'s- turheilmethode, 100. Aufl» Zu-

bel-Ausgabe, Preis l Mart,
W- Leipzig, Richter-W Verlags-Anstalt, i"
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Einsendung von 10 Briefuiarlen
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Die Verpachtung des Hartobstes
pro 1878, auf den Bäumen der ProvinzialäChaussee Br«eslmI-Poluifch-
Wartenberg findet gegen sofortige Baarzahlung meiftbietend mit Depa-
nirung von je 50 Mark Vietungscnntiou statt:

am Sonnabend, den 20. Juli cr.,
Nachmittags 3 Uhr und 372 Uhr,

in »Hoffmann’ei Hättst-« (u-.ihe dem Bahnhoie) zu ‚fiele.
I) Für den irrer-redete um 3 ilhr iiakhmitiage non Etat. 31,9 ink- Zi0.,«i,
2)siir den tireig sinluMarieyhergum 372 Uhr nachmittags

von til-at “am lns d5,2i.
Die specielleu Bedingungen werden im Termine bekannt gemacht werben;

genauere Auskunft über die einzelnen Loose geben die Aushänge.
Breslau (Weinburg), den 4. Juli 1878

Der 8anbflk—Baninfneetor.
satter.

Der »Deutsehe Phöiiir«,
28eriidnumne=®eiellinian in Frankfurt n. M.,

versichert Gebäude-, Mobiliar, Ernteliestände, Schober, Vieh und Waaren
gegen Feuerschaden.

Johannes Sperling, Kan
«

iniuiui in Berustadt,
Moritz Oelsner, Kaufmann in Ocls i. Schl»

Aacnten des »Deutskhen Phönix-C
Im Verlage von A. Ludwig in Petri erschien in neuer Auflage, zum

Preise von 75 Pf.:

Neuestessi fehlesischee Kuchen-h-
griindliche Anleitung, alle Speisen nnd Vackwerke auf eine feine und
schmackhafte, sowie auf: wohlfeile Weise zu bereiten. Ein unterweisendes
und unentbehrliches Handbuch für Schlesiens Töchter und angehende
Haus-stauen, auch ohne alle Vorkenntnisse sich über die Bedürfnisse
luxuriös besetzter Tafeln, sowie über den einfachen Tisch bürgerlicher
Haushaltungen zu belehren. Herausgegeben von einer erfahrenen schlesischen
Hausfrau
Uebersicht der neuen Maße und

Sechste vermehrte und verbesserte Auflage. Mit einer
Gewichte und Vergleichung derselben

mit den alten, sowie der jedesmaligen Angabe der zu verwendenden
Quantitäten sowohl nach altem wie nach neuem Maß und Gewicht-
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  Bernstadt i. Schles Rechtsiiiigs-.loriiuilare bei A. Ludwig.  

Rol)flachs,
lang und gesund, kanst in größeren
Partien das Dani. Ein-Deutschen
bei Weinen. Ansnlir bis zur näch-
sten Station der R.-O.-l-l.-Ball!is
Proben mit Preisangabe werden
ver Post ersucht.

Zionsklångc.
Ein evangel. Gebet- u. Andacht-stund
sBreie: elegant gebunden 60 Ps.
Vorräthig in der Buchhandlung von

Heinrich Tilgner in Bernstadts

_.....


